
20
16.08.2002

66 1. Änderung des Bebauungsplanes Unna-
Uelzen Nr. 5.1 „Wohnpark Uelzen I“:
Aufstellung und frühzeitige Bürgerbeteiligung 180

67 46. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Unna für den Bereich des Bebauungs-
planes Unna Nr. 92 „Mühle Bremme“: Auf-
stellung und öffentliche Auslegung 182

68 Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 184

69 Versteigerung von Fundsachen 185



- 180 -

66 B E K A N N T M A C H U N G

1. Änderung des Bebauungsplanes Unna-Uelzen Nr. 5.1 „Wohnpark Uelzen I“:
Aufstellung und frühzeitige Bürgerbeteiligung

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen u. a. für eine geänderte Regenwasserbewirt-
schaftung, genauere Bezugshöhen für die zu errichtenden Gebäude, den Bau eines Kinder-
gartens, die Verlagerung des Kinderspielplatzes sowie eine veränderte Straßenerschließung
zu schaffen, hat der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Unna in seiner Sitzung am
10.07.2002 beschlossen, einen Plan zu der 1. Änderung des Bebauungsplanes Unna-Uelzen
Nr. 5.1 „Wohnpark Uelzen I“ aufzustellen. Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, die
Bürger gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) - in der derzeit gültigen Fassung - frühzeitig
im Rahmen einer Planeinsichtnahme im Rathaus an der Planaufstellung zu beteiligen.

Der räumliche Geltungsbereich des Änderungsplanes umfasst den gesamten Planbereich des
Bebauungsplanes und wird begrenzt (s. auch Übersichtsplan):
im Norden von der Uelzener Dorfstraße K 38 (Nordgrenze),
im Osten von der Ostgrenze der vorhandenen Grabenparzelle, die am Westrand der Bebau-
ung Schlehenweg verläuft, (Flurstück 1191, Flur 3, Gemarkung Uelzen),
im Süden vom Uelzener Hellweg (Südgrenze) sowie
im Westen von der Westgrenze des Flurstückes 353, Flur 3, Gemarkung Uelzen (Ostrand
der Bebauung Rotdornweg).

Die Aufstellung des Planes zu der 1. Änderung des Bebauungsplanes Unna-Uelzen Nr. 5.1
„Wohnpark Uelzen I“ wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht.

Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung kann der Änderungsentwurf inkl. Begründung
in der Zeit vom

26.08.2002 bis einschließlich 26.09.2002

bei dem Bereich Planung der Stadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 Unna (Rathaus,
3. Obergeschoss, Aufgang B, Ostflügel, Aushang neben Zimmer 307), während der Dienst-
stunden

montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

öffentlich eingesehen werden.

Anregungen können während der o. g. Frist vorgebracht werden.
Für Fragen und Auskünfte stehen Mitarbeiter/innen des Bereiches Planung zur Verfügung.

Unna, 12. August 2002
  gez. Weidner

Bürgermeister

ABl. StUN 20-66/16. August 2002
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Anlage zum ABl. StUN 20-66/16. August 2002
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67 B E K A N N T M A C H U N G

46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Unna für den Bereich des
Bebauungsplanes Unna Nr. 92 „Mühle Bremme“: Aufstellung und öffentliche Aus-

legung

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung
und eine innenstadtverträgliche Einzelhandelsentwicklung zu schaffen, hat der Ausschuss für
Stadtentwicklung der Stadt Unna in seiner Sitzung am 10.07.2002 den Beschluss über die
Aufstellung eines Planes zu der 46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Unna für
den Bereich des geplanten Bebauungsplanes Unna
Nr. 92 „Mühle Bremme", gleichzeitig die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung beschlossen.

Der Änderungsbereich wird begrenzt (s. auch Übersichtsplan):
im Süden und Westen von der Kantstraße,
im Westen von der Kantstraße bzw. dem Beethovenring,
im Osten von der Bahnhofstraße und
im Norden von der Bahnlinie Unna - Hagen.

Der Änderungsentwurf inkl. Erläuterungsbericht liegt gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom

26.08.2002 bis einschließlich 26.09.2002

bei dem Bereich Planung der Stadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 Unna (Rathaus,
3. Obergeschoss, Aufgang B, Ostflügel, Aushang neben Zimmer 307), während der Dienst-
stunden

montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.

Anregungen können während der o. g. Auslegungsfrist vorgebracht werden.

Unna, 12. August 2002

gez. Weidner
Bürgermeister

ABl. StUN 20-67/16. August 2002
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Anlage zum ABl. StUN 20-67/16. August 2002
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68 B E K A N N T M A C H U N G

ABl. StUN 20-67/. August 2002

ABl. StUN 20-68/16. August 2002

Im Auftrag
gez. Dr. Wolf
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69 B E K A N N T M A C H U N G

Versteigerung von Fundsachen

Das Fundbüro der Stadt Unna versteigert am

Dienstag, 01. Oktober 2002,
in der Zeit von 10.00 Uhr – 12.30 Uhr,

Fundsachen aller Art.

Die Versteigerung findet in der Bürgerhalle des Rathauses der Stadt Unna statt.

Es handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung. Mindestangebote werden festgesetzt. Den
Zuschlag erhält derjenige, der das höchste Gebot abgibt.

Die Verlierer der Fundsachen können ihre Eigentumsrechte noch bis zum Versteigerungster-
min geltend machen.

Unna, den 30. Juli 2002

ABl. StUN 20-69/16. August 2002


